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Liebe	Leserin,	lieber	Leser,

Für	 2008	 steht	 eine	 Überprüfung	 der	
aktuellen	Jugendschutzregelungen	an.	
Die	BAJ	beteiligt	sich	an	dieser	Debatte	
mit	dem	Ziel,	den	Kinder-	und	Jugend-
schutz	weiter	zu	verbessern.

Neben	den	 im	erzieherischen	 Jugend-
schutz	angesiedelten	Maßnahmen	sind	
Justierungen	bei	gesetzlichen	Regelun-
gen	nötig.	Manches	wäre	bereits	früher	

umsetzbar	 gewesen.	 Manches	 wird	 vor	 allem	
durch	die	im	Medienbereich	rasant	voran	schrei-
tenden	Entwicklungen	erforderlich.	Im	Jugendme-
dienschutz	besonders	zu	nennen	sind:

n	 Elternbegleitungsregelung	 (parental	 gui-
dance)	 überdenken	und	Altersfreigaben	da-
rauf	abstimmen;

n	 Ausschließen	 von	Werbung	 für	 Suchtmittel	
(Alkohol	und	Drogen);

n	 Auffälligere	und	eindeutigere	Kennzeichnung	
der	Medien;	Verdeutlichung	der	Altersfreiga-
ben;

n	 Anpassung	 der	 Altersgrenzen	 in	 einer	 Art	
Lebens	phasenmodell	 (Freigegeben	 für	 alle	
Altersstufen,	ab	6	Jahren,	ab	10	Jahren,	ab	14	
Jahren	und	ab	16	bzw.	18	Jahren);

n	 Zugänglichmachen	nicht-öffentlicher	Teile	der	
Listen	jugendgefährdender	Medien	für	Jugend-
behörden,	um	Beratungs-	und	Kontrollaufga-
ben	besser	nachkommen	zu	können;

n	 Zulassung	von	anbieterseitigen	Jugendschutz-
programmen,	auch	wenn	sie	noch	nicht	völlig	
ausgereift	sind	(Interimslösung).

Besorgniserregend	ist,	dass	neben	dem	Nachbes-
serungsbedarf	vor	allem	Informationsdefizite	und	
Kooperationsschwierigkeiten	 zwischen	 den	 be-
teiligten	 Institutionen	den	 Jugendschutz	behin-
dern.	Eltern	kennen	die	Bedeutung	der	Altersfrei-
gaben	 nicht,	 pädagogische	 Fachkräfte	 kennen	
sich	mit	den	gesetzlichen	Regelungen	nicht	gut	
aus	und	die	 Institutionen	arbeiten	 immer	noch	
nicht	Hand	in	Hand!	

Aus	Sicht	von	Praktikern	im	Kinder-	und	Jugend-
schutz	sind	Transparenz-	sowie	Informations-	und	
Aufklärungskampagnen	unerlässlich,	damit	der	
Anspruch	des	Kinder-	und	Jugendschutzes	einge-
löst	werden	kann.
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